
Handelt es sich aber nicht um zwingende Schlüsse 
aus Sachbewelsen, sondern um Folgerungen und An
nahmen, die aus dem Verhalten des Beschuldigten so
wie den Aussagen von Zeugen entnommen werden, so 
muß man sich hüten, sie voreilig für wahr zu halten 
und sie dem Beschuldigten vorzuhalten in der Hoff
nung, ihn dadurch zu einem Geständnis zu veranlassen. 
Man kann sonst leicht das Gegenteil von dem erreichen, 
was man beabsichtigt. Denn die Schlüsse, die man ge
zogen hat, können auch falsch sein. Wenn man sich 
dann übereilt hat und dem Beschuldigten von dieser 
irrigen Annahme aus Vorhaltungen macht, so wird man 
ihn nur darin bestärken, auch weiterhin zu leugnen, da 
er ja erkennt, daß die Untersuchung auf ein falsches 

- Geleis geraten ist. Groß22) weist aus seiner großen Er
fahrung darauf hin, daß gerade für die begabtesten und 
eifrigsten Beamten die Gefahr, unsichere Folgerungen 
für feststehende Tatsachen zu halten, besonders groß 
sei, „weil gerade diese im Kombinieren, Schlüsseziehen 
und Möglichkeitausmalen am schnellsten bei der Hand 
sind und dann etwas als zweifellos und unwiderleglich 
ansehen, was besten Falles eine bloße Möglichkeit ist“.

Dem Fingerspitzengefühl des die Untersuchung füh
renden Beamten muß es überlassen bleiben, Zeit und 
Umstände so zu wählen, daß der Beschuldigte, wenn er 
tatsächlich schuldig ist, geständnisbereit ist. Eine alte 
Erfahrung ist es, die Mönkemöller27) bestätigt, daß 
insbesondere Schwerverbrecher mitunter zum Geständ
nis zu bringen sind, wenn sie am T a t o r t  v e r n o m 
m e n  werden. Feuerbach berichtet uns in seiner akten
mäßigen Darstellung merkwürdiger Verbrechen von 
einem Mörder, der drei Jahre lang standhaft leugnete, 
aber gestand, als er an den Tatort geführt worden 
war. Und Lohsing22) erzählt uns u. a. von zwei Wil
derern, die einen Förster erschossen hatten. Während 
der eine nach der Beichte ein Geständnis ablegte, blieb 
der andere zunächst hartnäckig bei seinem Leugnen, 
gestand aber die Tat, als man ihm am Tatort das Ge
wehr des Försters zeigte, das diesem im Handgemenge 
entglitten und von den Mördern nachher im Gebüsch 
versteckt worden war. Und Landgerichtsrat Klaar22) 
gibt aus seiner ungewöhnlich reichen Erfahrung mit 
pommerschen Brandstiftern vom Lande den Rat, die 
Verhafteten am T a g e  n a c h  d e r  V e r h a f t u n g  
zu vernehmen, da insbesondere auf die Bauern die 
erste Nacht im Gefängnis erschütternd wirke und sie 
zu einem Geständnis geneigt mache, allerdings nur 
dann, wenn sie nicht mit anderen Untersuchungs
gefangenen zusammeneingesperrt gewesen seien, da 
sie dann nicht stark genug von Gewissensbissen ge
plagt worden seien.

7. Ganz allgemein kann ich den Rat geben, den Be
schuldigten ruhig s p r e c h e n  z u  l a s s e n ,  o h n e  
i h n  z u  u n t e r b r e c h e n  und auch ohne gleich nach
zuhelfen, wenn er einmal eine Pause macht und schein
bar fertig ist mit dem, was er Vorbringen will2* *). Das 
erfordert zwar viel Geduld, doch ist die Zeit nicht un
nütz vertan, da sie der Wahrheitsermittlung zugute 
kommt. Ist der Beschuldigte schuldig, so wird er, wenn 
man ihm nur hinreichend Gelegenheit gibt, sich •aus
zusprechen, nicht selten sich selbst verraten und — da 
das Geheimnis dazu drängt, sich zu offenbaren — man
ches sagen, was zu sagen er bewußt gar nicht gewollt 
hat. Ich erinnere mich z. B. aus meiner Tätigkeit als 
Vorsitzender einer Berufungsstrafkammer noch an 
einen Fall von fahrlässiger Körperverletzung durch 
einen Kraftfahrer. Von dem Schöffengericht war der 
Angeklagte freigesprochen worden. Es handelte sich 
um einen schweigsamen Menschen, der bei seiner-Ver
nehmung einen unbeholfenen Eindruck machte und sich 
nur stockend äußerte. Ich ließ ihm aber Zeit und fiel 
ihm nicht ins Wort, offensichtlich sehr gegen den 
Wunsch seines Verteidigers, der für seinen Mandanten 
die Erklärung übernehmen wollte. Das lehnte ich
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grundsätzlich ab, da der Wahrheitsermittlung nicht 
mit wohlerwogenen Erklärungen des Verteidigers, auch 
wenn sie im besten Glauben abgegeben werden, gedient 
ist, sondern mit den ungeschminkten Äußerungen des 
Angeklagten selbst. Und wie so oft, so kam es 
auch hier: Der Angeklagte schilderte von sich aus den 
Sachverhalt so, daß an seiner Schuld kein Zweifel be
stehen konnte, wenn man sich darauf verlassen konnte, 
daß er die Wahrheit gesagt hatte, piese Überzeugung 
gewannen wir aber nicht nur aus der Art, wie die Aus
sage gemacht worden war, sondern auch aus dem son
stigen Beweisergebnis. Und daß wir mit der Verurtei
lung des Angeklagten recht gehabt haben, das hat mir 
der Verteidiger zugegeben, der mir später einen Brief 
des Dienstherrn des Angeklagten zeigte, in welchem 
dieser den Anwalt bat, um Himmelswillen dafür zu 
sorgen, daß der Angeklagte bei Gericht nicht zu Wort 
käme, da er sich sonst verplappern würde.

8. Ein anderer Rat ist der, Beschuldigte, die leugnen, 
nach möglichst vielen Einzelheiten zu fragen, um zu 
prüfen, ob sie tatsächlich die Wahrheit sagen oder 
nicht. Mitunter gelingt es auf diese Weise sie zu einem 
Geständnis zu bringen; aber auch wenn dies nicht der 
Fall ist, wird man aus ihrem Verhalten Anzeichen für 
die Beurteilung ihrer Glaubwürdigkeit entnehmen 
können22).

9. Hat man die Persönlichkeit des Beschuldigten 
hinreichend erkannt und hat man allen Grund anzu
nehmen, daß er der Täter sei, so kann man in wirk
samer und erlaubter Weise ihn durch A n r u f e n  
s e i n e s  E h r g e f ü h l s  zu einem Geständnis be
wegen. Wulffen2«) erwähnt eine Frau, die, der Brand
stiftung beschuldigt, zunächst leugnete, aber ihre Tat 
unter Tränen eingestand, nachdem ihr der Gendarm, der 
die ehelichen Verhältnisse genau kannte, seine Teilnahme 
bezeugt und gesagt hatte, er wisse sehr wohl, daß alle 
wirtschaftlichen Sorgen von jeher auf ihr allein ge
lastet hätten, während ihr Mann sich das Leben sehr 
leicht gemacht habe. Wulffen schildert noch eine 
ganze Reihe ähnlicher Fälle und macht bei dieser Ge
legenheit die Bemerkung, das Märchen von der völli
gen Gefühllosigkeit des Rechtsbrechers werde dadurch 
zunichte: „Keine Seelentätigkeit ist ohne Gefühl denk
bar. Viele seiner Gefühlstöne sind schwach, andere 
stärker, am leichtesten und vollsten klingen die Ge
fühle an, die sich auf seine persönlichen Verhältnisse 
beziehen, denn der Asoziale ist egozentrisch. Die Er
innerung an eine traurig verlebte Jugend und vernach
lässigte Erziehung bringt ihn meist zu Tränen“. Der 
österreichische Kriminalist Kitka27), ein Vorläufer von 
Hans Groß, redete einer Mutter, die trotz erdrücken
den Verdachtes lange Zeit leugnete, ihren zwölfjähri
gen Sohn umgebracht zu haben, mit den Worten zu: 
„Andere Mütter freuen sich Kinder zu haben. Du hast 
einen einzigen Sohn gehabt. Er war brav, arbeitsam, 
fleißig. Diesen einzigen Sohn, der vielleicht die einzige 
Stütze in Deinem Alter für Dich geworden wäre, hast 
Du umgebracht.“ Darauf bekannte sie reumütig.

10. Über die Frage der Zulässigkeit und Zweck
mäßigkeit von S u g g e s t i v f r a g e n ,  d. h. von Fra
gen, die schon durch ihre Fassung eine bestimmte Stel
lungnahme nahelegen, gehen die Meinungen bis auf 
den heutigen Tag auseinander. Während Lindemann22) 
es ohne Begründung ganz allgemein als selbstverständ
lich bezeichnet, daß Suggestivfragen zu vermeiden seien, 
erklärt umgekehrt Meinert22), über ihre Zulässigkeit 
bestehe heute unter Praktikern kein Zweifel mehr, so
fern sie sich im Rahmen der überhaupt erlaubten Maß
nahmen hielten. Er mahnt aber mit Rücksicht auf ihre 
Gefährlichkeit zu größter Vorsicht. Er meint, entbeh
ren könne man in der Praxis Suggestivfragen eigent
lich nur dann nicht, wenn es kein anderes Mittel gebe, 
um den Beschuldigten zu überrumpeln. Die Zweck
mäßigkeit von Suggestivfragen in diesem Falle bejaht
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